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Hier in dem Schreiben erwähnte Anlagen werden nicht angefügt  – außer den beiden 
Briefen, Anlagen 1 und 2 . In der Regel ist der Sinn durch ein entsprechendes Zitat 
erkennbar.  
 
Ergänzend zu meiner im Juni 2014 eingereichten, neuerlichen Strafanzeige, erweitere ich die 
Anzeige, und zwar wegen Betruges im Zusammenhang mit der Installation der Heizung des bereits 
genannten Neubaus im Jahre 2001/02. Den Betrugsvorwurf erhebe ich auch gegen den 
Heizungsinstallateur, Herrn Eylers aus Panketal, Anschrift:  
 

Heizung Sanitär Gasanlagen Eylers 
Bahnhofstr. 73 
16341 Panketal 
 
 
Im Zusammenhang mit dem Betrug bei Installation der Heizungsanlagen lege ich hiermit zwei 
Unterlagen vor (Anlagen 1 und 2): 
 

1. Schreiben des Herrn Klinge vom 9. Juni 2008 an meinen damaligen Anwalt, Rechtsanwalt 
Bruch.  

2. Schreiben des Anwalts von Herrn Klinge, Rechtsanwalt Blust, vom 15. November 2013 an 
das Landgericht Berlin. 

 
 
In den beiden Schreiben findet man völlig gegensätzliche Aussagen des angeblichen „Architekten“, 
des Herrn Klinge, und zwar zu Vorgängen beim Bau und Fertigstellung unseres „Wohn“-Hauses, 
die von zentraler Bedeutung sind.  
 
Im Schreiben 1) erklärt er, siehe Seite 2:  
 
„Die technischen Abnahmen der gesamten Handwerkerleistungen bzw. Teilleistungen (Elektriker 
/Heizung & Sanitär/Putzer) und die Überwachung der Mängelbeseitigung wurden von mir vor Ort 
bis Ende Juli 2002 mit den jeweils beteiligten Handwerkern durchgeführt und einvernehmlich mit 
dem Bauherrn abgestimmt.“  
 
Im Schreiben 2) ließ er erklären:  
 
Er sei „nicht als Architekt mit der technischen Gebäudeausrüstung beauftragt“ gewesen – und 



 

 

weiter: Mangels Auftrag habe er „auch keine Bauüberwachung geltend gemacht. Der Beklagte  
zu 1. hat auch keine Abnahmen von irgendwelchen Leistungen der Firma Eylers 
vorgenommen.“  
 
Aus diesen beiden Unterlagen geht hervor, dass Herr Klinge nach Bedarf lügt. Er konnte das über 
viele Jahre lang tun, weil Behörden und die Justiz (mit ausdrücklicher Ausnahme Kammergericht) 
regelmäßig die gesetzlichen Grundlagen der Architektentätigkeit missachten: Er ist zur 
Dokumentation verpflichtet – und aus der Dokumentationspflicht folgt die Beweispflicht. Da man 
das jahrelang missachtet hat, konnte er hemmungslos auf einem Meer von Lügen herumsurfen, 
zumal es – nach nunmehr 12 Jahren – auch noch keine gutachterliche Untersuchung des Hauses 
gibt (außer in Bezug auf den undichten Keller). Auch die Anwälte spielen teilweise mit, weil die 
korrupten Geflechte offenbar schon längst politische Macht entfalten. Das Fehlen gerichtlich 
verwertbarer Feststellung der Schäden (außerhalb der vom Kammergericht festgestellten Schäden 
durch die mangelhafte bzw. fehlende Kellerabdichtung) liegt an den Vorgängen wie in der neuen 
Strafanzeige von Juni 2014 erklärt, siehe Seite 8, dort Hinweis auf Strafanzeige mit Aktenzeichen 
52 Js 2036/10, aber auch der „Blockade“ durch das Landgericht, siehe beigefügtes Schreiben des 
Landgerichts vom 22. Mai 2013, Anlage 3.  Für den Juni 2013 war ein Beweisbeschluss 
angekündigt worden – inzwischen ist wieder über ein Jahr vergangen und der Anwalt hat 
zwischenzeitlich dreimal gemahnt. Was also die sonstigen Schäden anbelangt, bin ich vorerst auf 
eigene Schätzungen angewiesen, die allerdings auf einer mittlerweile umfangreichen Erfahrung 
beruhen. Da die stark eingeschränkte Funktionsfähigkeit der Heizung auch damit zusammenhängt, 
dass die baulichen Voraussetzungen nicht stimmen, also schon beim Rohbau fehlerhaft 
vorgegangen wurde, müssen m.E. 15.000 Euro als Untergrenze angesetzt werden.  
 
Die Frage ist nun, inwieweit hier in Bezug auf die Heizung Täuschungen vorliegen, die über die 
zivilrechtlich definierte „arglistige Täuschung“ hinausgehen. Zunächst sei festgestellt, dass 
zumindest erst einmal „arglistige Täuschung“ vorliegt. Zwar bin ich nicht durch arglistige 
Täuschung zur Abgabe einer Willenserklärung gebracht worden, jedoch gibt es ein Urteil, dass sich 
mit baurechtlichen Zusammenhängen befasst (OLG Düsseldorf, I – 23 U 106/10 vom 17. 5. 2011), 
bei dem als Fazit folgendes herausgestellt wird: „… hier konnte der Bausachverständige 
bestätigen, dass eine mangelhafte Beaufsichtigung des eingesetzten Subunternehmens vorlag. Die 
Mangelhaftigkeit der Leistung wäre bei ordnungsgemäßer Beaufsichtigung leicht feststellbar 
gewesen. Hierin sah das Gericht eine arglistige Täuschung über das Vorliegen eines Mangels, 
welchen den Ersatzanspruch auch nach Ablauf der Gewährleistungszeit rechtfertigen würde.“  
 
Auch wenn es hier nicht um einen Subunternehmer geht, sondern um einen Handwerker, muss 
diese Aussage analog gelten. Übrigens auch analog bei Hinzuziehung eines Sonderfachmannes, 
hierzu weiter unten. Die wesentlichen Mängel der Heizung und die falschen baulichen 
Voraussetzungen hätte Firmenchef Eylers leicht feststellen können (und er kannte sie natürlich 
auch)  – und natürlich erst recht der angebliche Architekt, der übrigens dazumal  - nebenbei 
gesagt - aller Welt erklärte, der Bauherr habe einen totalen Baustopp verhängt. Mit dieser 
natürlich nirgendwo zu belegenden Lüge sollten damals die offensichtlichen Mängel „erklärt“ 
werden. Also nicht, wie er jetzt behauptet: Er sei gar nicht verantwortlich… sondern, das hätte ich 
zu verantworten, weil ich einen „Baustopp“ verhängt hätte. Auch diese Aussagen widersprechen 
sich. Ich selbst war damals nicht in der Lage, mich wirkungsvoll zu wehren, weil ich mich infolge 
des wasserüberfluteten Hauses in einer Art Schockzustand befand, der Jahre andauerte.  
 
Mit welchem Hohn Herr Klinge diese Baustopplüge über Jahre durchzog, zeigen die folgenden 
Belege: 
 

1. (Anlage 4 a )Sein Schreiben vom 16. Oktober 2003: „Sie habe(n) nach dem Einzug in Ihr 
neues Haus einen kompletten Baustopp angeordnet…“  - Das betrifft in diesem Falle zwar 
nicht die Heizung, diese Aussage wurde aber beliebig variiert, auch natürlich auf die nicht 
funktionsfähig eingebaute Heizung angewendet, siehe auch die folgenden Belege.  



 

 

2. (Anlage 4 b): Hier werde ich mit Schreiben vom 18. Januar 2005 auf schon groteske 
Weise verhöhnt: Er tut so, als sei der „Baustopp“ eine Tatsache, von der ich 
selbstverständlich wisse und fragt, scheinbar besorgt, bezogen auf die fehlenden 
Holzwinkelabdeckungen der Heizung: „Haben Sie diese zwischenzeitlich montieren  
lassen?“  
 
Eine solche Frage hätte er nicht gestellt, mit welchem Hohn sie auch versehen sein mag, 
wenn er, wie er ja nun behauptet, mit der Heizung rein gar nichts zu tun hätte. Er 
unterstellt hier dreist, die Holzabdeckungen seien nicht montiert worden, weil ich dies per 
„Baustopp“ verhindert hätte, auch wenn der Begriff selbst hier nicht ausdrücklich 
verwendet wird.   
 
Dies wäre natürlich bei einer ordentlichen Abnahme, wie in Anlage 1 von ihm beschrieben, 
„einvernehmlich mit dem Bauherrn“, protokolliert worden. Auch der Handwerker hätte dann 
sicher auch Wert darauf gelegt festzustellen, warum die Holzleisten nicht montiert wurden.  
 

3. (Anlage 4 c) Diese Kopie war dem gerade erwähnten Brief beigefügt, wie nett von dem 
Herrn Klinge. Selbst hier wird ersichtlich, dass er nur agiert, ohne Verständnis für die Sache 
selbst. Das eingebaute System entspricht zwar der Art dieses Heizungssystems, aber nicht 
der Firma „Variotherm“, sondern der Firma AGK, laut Abrechnung der Firma Eylers: AGK 
Heizleisten Typ  2 VE, EA 8.  
Diese können zum Beispiel nicht in Nischen eingebaut werden wie in der Zeichnung 
abgebildet, die Herr Klinge mit „Ihr System“ markiert hat; sie wurden aber in solche 
Nischen montiert.  Bei den AKG-Leisten können deswegen nicht die Holzverkleidungen 
montiert werden.  

 
Auf Seite 7 der Fotorevue (kann um ein oder zwei Seiten + oder – abweichen) – wird beschrieben 
und per Foto belegt, dass die Heizung unter den bereits durch den Rohbau vorgegebenen 
Bedingungen gar nicht funktionsfähig installiert werden kann. Es sieht tatsächlich wie ein 
„Baustopp“ aus (die Lüge war somit gar nicht ungeschickt)  war aber natürlich kein „Baustopp“ 
(den der „Architekt“ ohnehin nicht einfach behaupten, sondern protokollieren müsste). Würde man 
die fehlenden Holzleisten anbauen, könnte die in den Heizleisten bzw. die in der Nische 
entstehende Wärme überhaupt nicht mehr aufsteigen, der Wirkungsrad der Heizung wäre gleich 
null. Ohne die Holzleisten beträgt der Wirkungsgrad etwa 40%, siehe auch beiliegendes 
„Mängelprotokoll“, Anlage  5  (zur Heizung dort auf Seite 3), das ich seinerzeit nicht ausgehändigt 
bekam, beschrieben in meiner Strafanzeige, Seite 8, Hinweis auf Aktenzeichen 52 Js 2036/10.  
Praktisch bedeutet der stark eingeschränkte Wirkungsgrad der Heizung nach meiner Erfahrung, 
dass bei etwa minus 10 Grad Außentemperatur, dass es sieben bis acht Stunden dauert, bis die 
Raumtemperatur die dann überhaupt mögliche Höchsttemperatur von 18 Grad Celcius erreicht, 
oder anders ausgedrückt: Man kann dann die Heizung in der Nacht eigentlich nicht 
herunterfahren. Besonders litten die ältere Tochter  und meine alte Mutter in ihren Zimmern 
wegen noch anderer Baumängel über zehn Winter lang unter diesen Zuständen, weil auch bei 18 
Grad Zimmertemperatur ein kalter Luftzug blieb. Man musste zusätzlich Wärmeflaschen und 
Heissluft einsetzen.  
 
 
 
 
 
 
Die Behauptung „Baustopp“ hatte Herr Klinge jahrelang auch schriftlich verbreitet, später 
verbreitete er auch die Behauptung, die Baumängel seien „Hirngespinste“, ich sei geisteskrank – 
dies ließ er sogar von Anwältin Edith Blaschkow, in einem Verfahren vor dem Landgericht 
Potsdam, AZ: 161/2008-R1, verbreiten; sie sprach hier von einer „Belästigung durch einen 



 

 

möglicherweise kranken Menschen“, womit ich gemeint war. Auch dort hatte sich Herr Klinge als 
ehrenwerter, ordentlich arbeitender „Architekt“ vorgestellt, ähnlich wie hier im Schreiben Nummer 
1. Der hier für mich „tätige“ Anwalt Thomes Fritsch war übrigens jener, der mich mit dem 
Bauingenieur Krause über den Tisch gezogen hatte, erneut Hinweis auf Strafanzeige Aktenzeichen 
52 Js 2036/10.  
 
 
 
Der Betrug ergibt sich aus der Tatsache, dass die Mängel an der Heizung nicht nur deutlich 
erkennbar sind, also gleichermaßen erkennbar für Installateur und „Architekten“, sondern dass 
auch sichtbar ist, dass deren Beseitigung tausende Euro kosten muss. Der Entschluss zum 
gemeinschaftlichen Betrug mag nicht vor Beginn der Heizungsinstallation gefasst worden sein.  
 
Die Feststellung von Mängeln und der Entschluss, die sehr erheblichen 
Beseitigungskosten allein dem Bauherrn anzulasten, ist ein Vorgang bzw. ein 
Entschluss für sich – hiermit erlangten „Architekt“ und Handwerker einen 
gemeinsamen, sehr erheblichen Vermögensvorteil zu Lasten der Bauherrenfamilie in 
Höhe von mindestens 15.000 Euro, und zwar durch nun von ihm selbst eingestandenes 
rechtswidriges Verhalten: Das Weglassen der vorgeschriebenen Abnahme und 
Protokollierung und Mängelbeseitigung.  
 
Das unter 1. aufgeführte Schreiben belegt auch, dass vor aller Welt ordentliches Geschäftsgebaren 
vorgetäuscht wird, das heißt im Umkehrschluss: kriminelles Verhalten wird verdeckt, und zwar 
gemeinschaftlich. Der Vorgang kann schon als „gespenstisch“ angesehen werden: Die hier 
präsentierte Macht der Lüge versus den doch ganz offensichtlichen, jederzeit schon durch bloße 
Anschauung erkennbaren Tatsachen erinnert schon an totalitäre Systeme. Dass ein falscher 
„Architekt“ in einer in so hemmungsloser Weise herumlügen kann, scheint mir darin begründet zu 
sein, dass er von einem korrupten Umfeld profitiert und gedeckt wird.  
 
Auch Herr Eylers weiß natürlich, dass am Ende eine Abnahme erfolgen muss, bei der etwaige 
Mängel festgestellt und ggf. beseitigt werden müssen. Das gemeinschaftlich beschlossene, 
rechtswidrige Nicht-Feststellen der Mängel bedeutet, dass die Bauherrenfamilie bewusst den 
Folgen krimineller Handlungen ausgeliefert wird. Wenn ein Architekt sich so verhält, ist es, wie 
schon früher erklärt, gemeingefährlich.  
 
 
Wieso gibt Herr Klinge nun aber plötzlich zu, dass er sich praktisch nicht um die Heizung 
gekümmert hat? (Übrigens, nebenbei gesagt, trifft das natürlich für alle Gewerke zu…). Vielleicht, 
weil ihm bei einer neuerlichen „Begegnung“ mit dem Kammergericht die Beweispflicht „droht“?  
 
Allerdings beweist dieses Schreiben Nummer 2) allein für sich, also auch ohne den Widerspruch zu 
Brief 1, dass es sich bei Herrn Klinge nicht um einen Architekten handeln kann oder eine Person, 
die zur Ausübung dieses Berufes berechtigt ist. Auch Anwalt Blust kann keine Ahnung vom 
Architektenrecht bzw. Baurecht haben – wobei anzumerken ist, dass mit schon wenigen Klicks im 
Internet auf den Seiten renommierter Rechtsanwaltsbüros geklärt werden könnte, dass die in dem 
Schreiben getroffenen Aussagen völlig unsinnig sind.  
 
Ich beginne diese Beweisführung – wie schon in der Strafanzeige auf Seite 9 – mit dem Hinweis 
auf Punkt 3.2 des Architektenvertrages:  
 
„Die notwendigen Sonderfachleute werden nach Beratung durch den Architekten vom Bauherrn 
beauftragt. Er beauftragt zunächst folgende Sonderfachleute für  
 Bodengutachten (Gründungsberatung); 
 Tragwerksplanung  (Statik)“  



 

 

 
Diese beiden Punkte sind im Architektenvertrag auch angekreuzt. Im Vertrag wird noch ein dritter 
potentieller Sonderfachmann aufgeführt, nämlich für „technische Ausrüstung“. Dieser Punkt ist im 
Vertrag nicht angekreuzt. Das heißt: Herr Klinge hat nicht empfohlen, einen Sonderfachmann für 
technische Ausrüstung hinzuzuziehen. Das war korrekt, zumindest hat derjenige, der ihm 
seinerzeit geholfen hat, einen solchen Vertrag auszufüllen, hier den richtigen Tipp gegeben, denn 
ein solcher Sonderfachmann, ein extra hinzugezogener Ingenieur, ist in der Regel bei normalen 
Einfamilienhäusern nicht notwendig. Das wäre bei Bauwerken wie zum Beispiel einer Sporthalle, 
eines Bahnhofes oder eines Flughafens der Fall.   
 
Haben nun der Herr Klinge und sein Anwalt gedacht: Weil der Punkt nicht angekreuzt ist, hat er 
für die technische Ausrüstung/Heizung keinerlei Verantwortung? Wie es mit den „technischen 
Abnahmen“ richtig läuft, hat er indessen im Schreiben vom 9. Juni 2008 beschrieben bzw. das hat 
er damals irgendwo richtig abgeschrieben oder abschreiben lassen – und offensichtlich weiß er das 
jetzt nicht mehr.  
 
Um das Problem „Sonderfachmann für technische Ausrüstung“ vollständig zu erfassen, sei einmal 
unterstellt, es hätte sich um ein Gebäude gehandelt, bei dem es ratsam wäre, einen solchen 
Fachmann hinzuzuziehen. Da Herr Klinge per Vertrag verpflichtet ist, alle neun Leistungsphasen zu 
erfüllen, hätte es dann im Vertrag angekreuzt werden müssen – oder der Rat hätte trotz fehlenden 
Kreuzchens später erteilt werden müssen, natürlich mit entsprechender Dokumentation (weil der 
Vertrag geändert worden wäre).   
 
Weiter angenommen, ein solcher Fachmann wäre hinzugezogen worden. Da Herr Klinge, wie 
gerade gesagt, laut Vertrag sich zur Erfüllung der Leistungsphasen 1 – 9 verpflichtet hat, ist er 
natürlich auch weiterhin, trotz Sonderfachmannes, für die technische Ausrüstung verantwortlich, 
vor allem ist der Architekt dann verpflichtet, gemeinsam mit dem Sonderfachmann und dem 
Bauherrn eine Abnahme durchzuführen und diese zu protokollieren. Eine Abnahme der Bauleistung 
oder Teilbauleistung ist in jedem Falle notwendig, wobei letztlich egal ist, ob Handwerker oder 
Sonderfachmann. Derjenige, der für das Schreiben vom 9. Juni 2008 die Vorlage geliefert hat, 
wusste das jedenfalls. Nur Herr Klinge weiß offenbar jetzt nicht mehr, was er damals 
abgeschrieben hat oder abschreiben ließ.  
 
Eine Abnahme und Protokollierung, ggf. Mängelfeststellung und Mängelbeseitigung muss auf jeden 
Fall erfolgen. Selbst wenn ein Architekt einen Sonderfachmann zur Betreuung empfiehlt und dieser 
dann auch tätig wird, bleibt er in der Haftung, vor allem dann, wenn er keine Abnahme vornimmt 
und obendrein Mängel vorliegen, die für jedermann mit bloßem Auge erkennbar sind. Dies gilt 
umso mehr, wenn kein Sonderfachmann bestellt wurde und nur der jeweilige Handwerker für den 
Einbau verantwortlich zeichnet.  
 
Dass ein Architekt das nicht weiß, kann völlig ausgeschlossen werden. Die „Argumentation“ des 
Herrn Klinge kann eigentlich nur noch so erklärt werden, dass er beim Surfen auf seinem Meer von 
Lügen nun auf Klippen rammt. Allerdings hat er in der Zwischenzeit „erreicht“, dass das Leben der 
Bauherrenfamilie irreparabel beschädigt ist.  
 
 
Als Fazit sei festgestellt:  
 
Herr Klinge gibt nun also zu, dass er keine Abnahmen vorgenommen hat, obwohl er wusste, er 
handelt rechtswidrig. Wenn er es nicht wusste, handelte er schon als Betrüger, indem er als 
„Architekt“ tätig wurde und dabei Äußerungen machte (abgeschrieben, schreiben ließ), ohne deren 
Sinn zu erfassen. Nicht die mängelfreie Errichtung eines Gebäudes war das vorrangige Ziel, 
sondern rechtswidrige Bereicherung. Dies aber konnte er nicht allein erreichen, sondern nur im 
Rahmen gemeinschaftlich begangener betrügerischer Handlungen. 



 

 

 
Angenommen, die vielen (hier gar nicht im Detail beschriebenen) Fehler vor und bei der 
Installation der Heizung seien aus „Versehen“ erfolgt und unterstellen wir auch, die Tätigkeit als 
„Architekt“ sei nicht schon eine Täuschung zum Zwecke unrechtmäßiger Bereicherung, dann ist 
aber auch das bewusste und rechtswidrige Verdecken der Mängel Betrug, weil die Täter dem 
Opfer bewusst einen ganz erheblichen Vermögensschaden zufügen – indem sie ihn einfach (und 
rechtswidrig) in dem Schlamassel sitzen lassen. Außerdem werden damit ehebliche 
Eventualstraftaten wie zum Beispiel Körperverletzung begangen. Dass die fünf Mitglieder der 
Bauherrenfamilie in den folgenden Jahren in einem kalten und auch nassen Haus leben müssen, 
wussten die beiden Herren.  
 
Zum Schluss will ich, wie schon im ersten Schreiben, betonen, dass es im Haus kaum einen 
Quadrat- oder Kubikmeter gibt, wo nicht betrogen wurde.  
 
Da Wohnen zu den existenziellen Bedürfnissen gehört und Betrug beim Bau lebensgefährliche 
Folgen haben kann, würde es das „öffentliche Interesse“ gebieten, derartige „Lügengebäude“ von 
grundauf zu durchleuchten, um derartigen kriminellen Handlungen entgegenzuwirken.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Anlage 1 und Anlage 2: 
 
Im Folgenden die zwei sich völlig widersprechenden Aussagen des angeblichen 
„Architekten“ – sie liegen über fünf Jahre auseinander, und sie zeigen, dass Klinge 
nach Bedarf lügt, dies aber auch tun kann, weil sich niemand um Beweise kümmert.  
 
Ein Architekt muss seine Aussagen belegen können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
Fünf Jahre später, eine völlig entgegengesetzte 
Aussage, folgende Seite   
 
 



 

 

 
angeführt, werden im  Weiteren benannte Mängel vorsorglich bestritten.  
 
Rechtsanwalt B.  
 

 
Die zweite Seite konnte nicht ausgedruckt werden, weil der Drucker gerade sein Leben ausge……druckt hat 


